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©  Verpackung  aus  Karton  od.dgl. 
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©  Verpackung  aus  Karton  od.dgl.,  mit  zwei  Seiten- 
wänden,  zwei  Stirnwänden  und  einem  Boden,  mit 
einer  vertikal  verlaufenden  Längssiegelnaht  sowie  je 
einer  oberen  und  unteren  Quersiegelnaht,  wobei  im 
Inneren  der  Verpackung  eine  schlauchförmig  ausge- 
bildete  Kunststoffolie(17)  vorgesehen  ist,  die  bis  in 
die  beiden  Quersiegelnähte  reicht  und  mit  diesen 
versiegelbar  ist  und  wobei  die  Kunststoffolie  wenig- 
stens  an  einer  Seitenwand  des  flachliegenden  Kar- 
tonzuschnittes  festgelegt  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Verpackung 
aus  Karton  od.dgl.,  mit  zwei  Seitenwänden,  zwei 
Stirnwänden  und  einem  Boden,  mit  einer  vertikal 
verlaufenden  Längssiegelnaht  sowie  je  einer  obe- 
ren  und  unteren  Quersiegelnaht. 

Derartige  Verpackungen  werden  nach  dem 
Herstellen  der  Quersiegelnähte  zumindest  an  ihrer 
Unterseite  eingefaltet,  was  oft  zu  Schwierigkeiten 
führt,  wenn  die  Verpackung  für  Flüssigkeiten  vor- 
gesehen  ist.  Es  kommt  nämlich  zu  Materialüber- 
dehnungen,  die  ihrerseits  zu  Undichtigkeiten  füh- 
ren. 

Bekannt  ist  es,  sogenannte  Bag  in  Box  Verpak- 
kungen  zu  verwenden,  bei  denen  die  Flüssigkeits- 
abdichtung  durch  einen  Innenbeutel  aus  Kunststoff 
erfolgt.  Diese  Verpackungen  sind  jedoch  beim  Fül- 
len  und  Verschließen  recht  umständlich  zu  handha- 
ben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Verpackung  der  eingangs  genannten  Art  so  auszu- 
gestalten,  daß  auch  bei  Mehrfachfaltungen  Undich- 
tigkeiten  nicht  auftreten  können. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  im  Innern  der  Verpackung  eine 
schlauchförmig  ausgebildete  Kunststoff-mono  oder 
verbundfolie  vorgesehen  ist,  die  bis  in  die  beiden 
Quersiegelnähte  reicht  und  mit  diesen  versiegelbar 
ist,  wobei  die  Kunststoffolie  wenigstens  an  einer 
Seitenwand  des  flachliegenden  Kartonzuschnittes 
festgelegt  ist. 

Das  Herstellen  und  Verschließen  einer  solchen 
Verpackung  ist  besonders  einfach,  da  Karton  und 
Kunststoffolie  in  einem  einzigen  Arbeitsgang,  z.B. 
mittels  Ultraschall,  versiegelt  werden  können. 

Eine  besonders  günstige  erfindungsgemäße 
Ausgestaltung  ergibt  sich  bei  einer  Verpackung,  bei 
der  die  Längssiegelnaht  innerhalb  einer  zweiteilig 
ausgebildeten  Stirnwand  vorgesehen  ist,  dadurch, 
daß  die  obere  Quersiegelnaht  durch  zwei  aneinan- 
derliegende  Lappen  des  Kartonzuschnittes  gebildet 
ist,  die  jeweils  an  einer  Seitenwand  und  den  daran 
angeformten  Abschnitten  der  zweiteilig  ausgebilde- 
ten  Stirnwand  angelenkt  sind. 

Im  Bereich  der  oberen  Quersiegelnaht  ist  da- 
durch  gewährleistet,  daß  der  Karton  überall  gleich- 
mäßig  zwei  Lagen  aufweist,  zwischen  denen  die 
Kunststoffolie  eingespannt  ist. 

Sehr  vorteilhaft  ist  es  auch,  wenn  erfindungsge- 
mäß  die  untere  Quersiegelnaht  durch  einen  an  den 
Seiten-  und  Stirnwänden  angeformten  Lappen  ge- 
bildet  ist,  der  in  der  Mitte  der  einen  einteilig  ausge- 
bildeten  Stirnwand  gefaltet  ist  und  im  Bereich  der 
Längsnaht  ohne  Überlappung  endet. 

Durch  die  ausschließliche  Faltung  dieses  Lap- 
pens  im  Bereich  der  einen  Stirnwand  -  der  Stirn- 
wandabschnitt  ragt  dabei  nach  außen  -  ist  auch  hier 
gewährleistet,  daß  der  Karton  an  allen  Stellen  im 
Bereich  der  Quersiegelnaht  nur  zweilagig  vorhan- 

den  ist  und  sich  somit  ein  gleichmäßiges  Siegeler- 
gebnis  einstellt. 

Beim  anschließenden  Einfalten  kann  sich  die 
Kunststoffolie  unabhängig  vom  Karton  dehnen  und 

5  ist  damit  keinerlei  punktuellen  Dehnungsbeanspru- 
chungen  ausgesetzt. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  anhand  ei- 
nes  Ausführungsbeispiels  veranschaulicht.  Dabei 
zeigen: 

io  Fig.1  eine  Ansicht  der  Innenseite  eines  flach- 
liegenden  Kartonzuschnittes  mit  daran 
angebrachter  schlauchförmiger  Kunst- 
stoffolie, 

Fig.2  eine  Draufsicht  auf  die  obere  Kante  der 
75  aufgerichteten,  aus  dem  Kartonzu- 

schnitt  nach  Fig.1  hergestellten  Ver- 
packung  im  noch  nicht  versiegelten 
aber  bereits  gefalteten  Zustand, 

Fig.3  eine  Draufsicht  auf  die  untere  Kante 
20  der  Verpackung  und 

Fig.4  ein  Schaubild  der  fertigen  Verpackung. 
Mit  1  ist  in  Fig.1  ein  Kartonzuschnitt  bezeich- 

net,  der  zwei  Seitenwände  2  und  3  aufweist,  zwi- 
schen  denen  über  Faltlinien  4  und  5  angelenkt  eine 

25  Stirnwand  6  angeordnet  ist.  An  der  Seitenwand  2 
ist  über  eine  weitere  Faltlinie  7  ein  Abschnitt  8 
einer  weiteren  Stirnwand  angelenkt,  deren  zweiten 
Abschnitt  9  die  Seitenwand  3  über  eine  Faltlinie  10 
trägt;  wobei  dieser  zweite  Abschnitt  9  zur  mögli- 

30  chen  Überlappung  mit  dem  ersten  Abschnitt  8  und 
Bildung  einer  Längssiegelnaht  breiter  ausgebildet 
ist  als  dieser  erste  Abschnitt.  An  der  oberen 
Schmalseite  der  Seitenwand  2  ist  ein  Lappen  11 
über  eine  Faltlinie  12  angelenkt,  der  sich  auch  über 

35  den  Stirnwand-Abschnitt  8  erstreckt.  Ein  entspre- 
chender  Lappen  13  ist  an  der  Seitenwand  3  und 
dem  Stirnwand-Abschnitt  9  vorgesehen,  wobei 
auch  hier  die  Faltlinie  12,  die  sich  über  die  ge- 
samte  Zuschnittbreite  erstreckt,  als  Verbindungs- 

40  glied  dient.  Im  Bereich  der  Stirnwand  6  ist  ein 
solcher  Lappen  nicht  vorhanden,  so  daß  eine  unge- 
störte  Nachinnenfaltung  -  wie  in  Fig.2  dargestellt  - 
möglich  ist.  An  den  unteren  Schmalseiten  der  Sei- 
tenwände  2,3,  der  Stirnwand  6  und  der  beiden 

45  Stirnwandabschnitte  8  und  9  ist  ein  durchgehender 
Lappen  14  über  eine  Faltlinie  15  angelenkt,  der  in 
der  Mitte  der  Stirnwand  6  mit  einer  senkrecht  ver- 
laufenden  Faltlinie  16  versehen  ist,  entlang  welcher 
er  in  Fig.3  zusammengefaltet  ist.  Die  weiteren  in 

50  den  beiden  Stirnwänden  bzw.  Stirnwand-Abschni- 
ten  6,8  und  9  vorgesehenen  Faltlinien 
20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33  dienen  dem 
Ein-  bzw  Herausfalten  der  entsprechenden  Stirn- 
wände  und  sind  in  der  älteren  Anmeldung  P  40  00 

55  136.9  beschrieben,  auf  welche  wegen  der  Funktion 
dieser  Faltlinien  Bezug  genommen  wird. 

Auf  die  Innenseite  der  Seitenwand  3  und  der 
angrenzenden  Stirnwand  6  ist  eine  schlauchförmig 
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ausgebildete  und  damit  doppellagige  Kunststoffolie 
17  mittels  eines  streifenförmig  aufgetragenen  Kle- 
bemittels  18  befestigt.  Beim  Aufrichten  der  Verpak- 
kung  ist  es  möglich,  die  Kunststoffolie  auch  noch 
an  den  anderen  Wänden  festzulegen.  Im  zu  einer  5 
Hülse  aufgerichteten  Zustand  der  Verpackung 
nimmt  die  Kunststoffolie  den  gesamten  Innenraum 
ein,  reicht  also  auch  bis  in  die  Lappen  11,13  und 
14  hinein,  die  zum  Herstellen  der  Quersiegelnähte 
der  Verpackung  dienen.  Beim  Herstelen  dieser  10 
Quersiegelnähte  wird  daher  auch  die  Kunststoffolie 
17  am  oberen  und  unteren  Ende  mit  verschlossen. 
Zum  Versiegeln  dieser  beiden  Enden  werden  sie, 
wie  in  Fig.2  und  3  dargestellt,  zusammengefaltet. 
Dabei  wird  am  oberen  Ende  zwar  die  Stirnwand  6  75 
nach  innen  gefaltet,  die  beiden  Lappen  11  und  13 
werden  jedoch  flach  aufeinandergelegt,  so  daß  der 
Karton  im  Siegelbereich  nur  zweilagig  vorhanden 
ist.  Dagegen  ist  die  Kunststoffolie  mit  der  Stirn- 
wand  eingefaltet  und  weist  dadurch  im  Siegelbe-  20 
reich  vier  Lagen  auf.  Die  an  den  Lappen  11  im 
Bereich  der  Seitenwand  2  angeformte  Klappe  19 
steht  dabei  noch  frei  ab  und  wird  erst  nachträglich 
über  die  fertig  verschlossene  Quersiegelnaht  ge- 
klappt  und  am  gegenüberliegenden  Lappen  13  25 
festgelegt.  Die  andere  Stirnwand,  welche  aus  den 
beiden  Stirnwand-Abschnitten  8  und  9  gebildet 
wurde  und  entlang  einer  nur  in  Fig.4  sichtbaren 
Längssiegelnaht  verschlossen  ist,  ist  in  ihrem  obe- 
ren  Endabschnitt  nach  außen  gefaltet,  wodurch  sich  30 
eine  in  Fig.4  erkennbare  Ausgießtülle  ergibt.  Die 
beiden  Lappen  11  und  13  liegen  dabei  ebenfalls 
flach  aufeinander  und  schließen  die  gefaltete 
Kunststoffolie  17  zwischen  sich  ein. 

Am  unteren,  in  Fig.3  dargestellten  Ende  der  35 
Verpackung  sind  beide  Endabschnitte  der  beiden 
Stirnwände  6,  8/9  nach  außen  gefaltet  und  der 
durchgehende  Lappen  14  ist  um  die  Faltlinie  16 
zusammengelegt.  Beide  Abschnitte  dieses  Lappens 
14  liegen  somit  flach  aufeinander  und  schließen  die  40 
ebenfalls  nur  einfach  gefaltete  Kunststoffolie  zwi- 
schen  sich  ein. 

In  dem  in  den  beiden  Figuren  2  und  3  darge- 
stellten  Zustand  können  die  beiden  Quersiegelnäh- 
te  hergestellt  werden,  wobei  der  obere  Bereich  der  45 
Verpackung  bis  auf  das  Umlegen  der  Klappe  19 
bereits  fertig  ist,  während  im  Bodenbereich  der 
zusammengesiegelte  Lappen  14  umgelegt  und  die 
entstandenen  Zwickelecken  nach  innen  zur  Anlage 
an  der  gebildeten  Bodenfläche  eingefaltet  werden.  50 

Patentansprüche 

1.  Verpackung  aus  Karton  od.dgl.,  mit  zwei  Sei- 
tenwänden,  zwei  Stirnwänden  und  einem  Bo-  55 
den,  mit  einer  vertikal  verlaufenden  Längssie- 
gelnaht  sowie  je  einer  oberen  und  unteren 
Quersiegelnaht,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  im  Innern  der  Verpackung  eine  schlauch- 
förmig  ausgebildete  Kunststoff-mono  oder 
verbundfolie(17)  vorgesehen  ist,  die  bis  in  die 
beiden  Quersiegelnähte(Lappen  11,13,14) 
reicht  und  mit  diesen  versiegelbar  ist,  wobei 
die  Kunststoffolie  wenigstens  an  einer 
Seitenwand(3)  des  flachliegenden 
Kartonzuschnittes(l)  festgelegt  ist. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Längssiegelnaht  innerhalb  einer  zweiteilig  aus- 
gebildeten  Stirnwand  vorgesehen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  obere  Quersiegel- 
naht  durch  zwei  aufeinanderliegende  Lappen- 
(11,13)  des  Kartonzuschnittes(l)  gebildet  ist, 
die  jeweils  an  einer  Seitenwand(2,3)  und  den 
daran  angeformten  Abschnitten(8,9)  der  zwei- 
teilig  ausgebildeten  Stirnwand  angelenkt  sind. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  untere  Quersiegelnaht 
durch  einen  an  den  Seiten-  und  Stirnwänden- 
(2,3,6,8,9)  angeformten  Lappen(14)  gebildet  ist, 
der  in  der  Mitte  der  einen,  einteilig  ausgebilde- 
ten  Stirnwand(6)  gefaltet  ist(Faltlinie  16)  und  im 
Bereich  der  Längsnaht(22)  ohne  Überlappung 
endet. 
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